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Einleitung.

§. i. Erdbeschreibung oder Geogra¬
phie ist eine gründliche Nachricht von

der natürlichen und bürgerlichen Beschaffenheit der
Erde und ihrer Theile.

tz. 2. Jene Beschaffenheit, welche die Erde von
Natur aus hat, nennt man die natürliche. Dahin
gehören die Gestalt der Erde, ihre Gebirge,
Flüsse, Quellen, Seen, Meere, Thiere,
Gewächse, Mineralien, Luft, Atmosphäre
u. dgl.

§. Z. Unter der bürgerlichen versteht man
hauptsächlich den Zustand der'Einwohner, oder jene
Beschaffenheit der Erdtheile, welche sie durch die
Bemühung der Bewohner erst erhalten haben. Dahin
gehöret die Eintheilung der Erde in Länder und
Staaten, ihre Grenzen und Städte; Reli¬
gion, Sitten und Gebräuche, Handel und
Gewerbe der Völkerschaften rc.

*.Die natürliche oder physikalische, so wie
die bürgerliche oder politische Erdber
schreibung ist Eins. Die m a r h e in a t i sch e
aber betrachtet die Erde als einen Welckörper,
und macht uns bekannt mit ihrer Gestalt,
Größe, Bewegung rc.

§. 4. Die Erde ist ihrer Gestalt nach rund
oder beynahe rund, man kann sie mit der Figur einer
Pomeranze vergleichen.

§. 5. Daß die Erde rund sey, beweiset 1) der
Schatten, den die Erde in dem Monde macht, wenn
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